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Mit dem FORUM MASSIVBAU haben wichtige Exponenten der
Schweizer Bauwirtschaft eine Plattform geschaffen, um insbe-
sondere Bauherren und Bauinteressierte über die unbestrittenen
Vorzüge des Massivbaus objektiv und differenziert zu informie-
ren. Eines der Ziele ist die Erhöhung der Bauherrenkompetenz.
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung werden dabei die ver-
schiedenen Aspekte über den ganzen Lebenszyklus eines Bau-
werkes beleuchtet. Die Kommunikation soll über ein Kom-
petenzzentrum sichergestellt werden.
Das Forum wird jedes Jahr eine Fachveranstaltung organisieren,
an der ausgewiesene Fachleute zu einem bestimmten Thema
sprechen und dabei besonders den Kundennutzen in den Vor-
dergrund stellen werden.
Die Referate der Fachtagungen werden jeweils zu einer Bro-
schüre zusammengestellt und veröffentlicht. Die vorliegende
Broschüre ist die vierte in dieser Reihe.
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Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen feiert heuer
ihren 100. Gründungstag. Sie gibt sich ein Geschenk. Die heu-
tigen Brandschutzvorschriften in der Schweiz wurden über-
arbeitet und auf den zeitgemässen Stand des Bauens und der
zukünftigen europäischen Harmonisierungsbestrebungen ge-
hoben.

Auf alle am Bau Beteiligten kommen grundlegende Neue-
rungen zu. Die Bezeichnungen des Brandverhaltens von Bau-
stoffen und die Feuerwiderstände von Bauteilen werden den
europäischen Normen angeglichen. Baustoffe erhalten künftig
sechs Klassifikationen mit Angaben über Rauchentwicklung
sowie brennendes Abtropfen und Abfallen. Bodenbeläge wer-
den neu separat geprüft und zugelassen. Im Bereich der Feuer-
widerstände wird eine neutrale, sehr einfache Methode mit
den Kürzeln R, E und I eingeführt. Diese erlaubt es, alle Bau-
teile nach demselben System zu klassifizieren. Es gilt: R für
Résistance (Widerstand), E für Etanchéité (Dichtigkeit) und I für
Isolation (Dämmung) gegen das Feuer, den Rauch und die
Wärmestrahlung.

Mit den neuen Brandschutzvorschriften bleibt das anerkannt
hohe Sicherheitsniveau der Schweiz gewahrt. Das «Sichern
und Versichern» als Kombination des öffentlichen Dienstes und
unternehmerischer Leistungen bleibt damit bestehen und stellt
eine beispielhafte Lösung dar.

Das Forum Massivbau und die Vereinigung Kantonaler Feuer-
versicherungen haben die Zeichen der Zeit erkannt und berei-
ten sich entsprechend intensiv auf den Wechsel vor. Mit den
interessanten Themen der diesjährigen Fachtagung erhalten
die Teilnehmer einen ersten Einblick in die neue Brandschutz-
epoche. Der Initiative des Forums Massivbau gebührt Dank.

Renzo Bianchi
Geschäftsbereichsleiter Prävention und Schadenverhütung
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Bern

Vorwort Fachtagung
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Mit der vorliegenden Broschüre «Massiv-Focus Nr. 4» setzt das
Forum Massivbau (früher Forum Gesundes Bauen) die im Jahr
2000 gestartete Publikationsreihe der Referate seiner jährlich
durchgeführten Fachtagungen fort. Das Forum versteht sich als
Vermittler neutraler Information zum Thema Massivbau. Die
Förderung einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Bau-
prozesses – Planung – Bau – Betrieb – Rückbau – als Voraus-
setzung für den verantwortungsvollen Umgang mit den vor-
handenen Ressourcen ist dem Forum Massivbau ein besonde-
res Anliegen. Die Fachtagungen des Forums befassen sich
jeweils mit Aspekten zu dieser Thematik.

In diesem Sinne werden dem Bauwilligen die Vorteile des Mas-
sivbaus bezüglich Nachhaltigkeit, Sicherheit, Energieeffizienz,
Raumklima und Wohnkomfort der Bewohner aufgezeigt.

Massive Baustoffe sind ökologisch unbedenklich, da sie weit-
gehend aus inerten Materialien aus der Natur wie Sand, Kies,
Ton, Kalkstein und so weiter bestehen. So entsteht bei einem
späteren Rückbau massiver Baustoffe auch kein Sondermüll,
sondern sie können relativ problemlos entsorgt oder der
Wiederverwertung zugeführt werden.

Der Schutz vor Naturgewalten wie Feuer, Wasser, Erde und Luft
ist seit jeher ein elementares Sicherheitsbedürfnis des Men-
schen. Nachdem sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass
Schäden aus Naturkatastrophen nicht mehr als gottgegebenes
Schicksal hingenommen werden müssen, versucht sich der
Mensch durch geeignete Massnahmen und durch sein Ver-
halten zu schützen.

Erfahrungen aus früheren Dorfbränden bestimmten die Ent-
wicklung zu Konstruktionen mit immer weniger Schadenspo-
tential. Obwohl in der Schweiz immer noch durchschnittlich
mehr als 35 Personen pro Jahr ein Opfer der Flammen werden,
zeigt doch der Vergleich mit dem europäischen Ausland, dass
diese Zahl relativ niedrig ist. So hat zum Beispiel Finnland im
Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr als dreimal so viele Op-
fer zu beklagen.

Der hohe Stellenwert des Brandschutzes in unserem Land darf
uns aber nicht dazu verleiten, in dieser Hinsicht nachlässig zu

werden und die Brandgefahr zu unterschätzen. Im Gegenteil
muss es unser Bestreben sein, in Zukunft die Brandschäden
noch weiter zu senken.

Dr. Wilhelm P. Weller
Präsident Forum Massivbau

Vorwort
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Werner Gächter, Direktor der Gebäudeversicherung des 
Kantons St. Gallen

Mit der Themenwahl für die heutige Fachtagung suggerieren
wir uns brandschutzspezifisch Sicherheit. Das Fragezeichen im
Titel der Tagung mag eine Ungewissheit andeuten. Die Antwort
soll’s dann aber doch bestätigen. Wir wollen ja sicher sein.

Was meinen wir mit Brandschutz? Was soll Brandschutz? Wie
erreichen wir seine Zielsetzungen? Wie sichern wir uns? Durch
Prävention, durch Intervention, durch Versicherungsschutz oder
durch alles zusammen? Dazu scheinen mir zur Einführung ein
paar Aussagen wichtig.

Brandschutz Schweiz
Wir haben jährlich über 20 000 Brände, die zwischen 20 und
50 Todesopfer und über 200 Verletzte fordern. Der anfallende
jährliche Sachschaden übersteigt eine halbe Milliarde Franken.
Brandursachen liegen zur Hälfte etwa in menschlichem Ver-
sagen, zur andern Hälfte bei äusseren Ereignissen. Vor dem
Hintergrund solcher Bilanz erwartet unsere Bürgerschaft vom
Staat, dass dieser alles daransetzt, Leben und Gesundheit,
aber auch Hab und Gut gegen die Gefahren des Feuers zu
schützen. Dazu gibt es Brandschutzvorschriften aus kantonaler
Kompetenz. Für den Vollzug im Sinn von Prävention sind die
kantonalen Brandschutzbehörden zuständig, für die Brand-
bekämpfung die Feuerwehren. In 19 Kantonen gibt es im Ver-
bund damit kantonale Gebäudeversicherungen mit Monopol
und Obligatorium. Das ist das System «Sichern und versichern».

Brandschutz – Anordnung sowie Durchsetzung – ist eine hoheit-
liche Aufgabe im Rahmen des Polizeirechts, das neben Ruhe und
Ordnung eben Sicherheit zum Ziel hat. Personensicherheit steht
im Vordergrund, Sachwertschutz ist mit eingeschlossen.

Trotz kantonaler Zuständigkeit sind die Brandschutzvorschrif-
ten gesamtschweizerisch vereinheitlicht. Die Vereinigung Kan-
tonaler Gebäudeversicherungen sorgt im Auftrag der Kantone
für diese Einheitlichkeit. Alle Kantone haben durch formale
Beschlüsse deren Vorschriften (VKF-Regelwerk) in ihr Recht
übernommen. Es brennt in der Schweiz nicht nur überall
gleich, es gibt auch im Brandschutz Einheitlichkeit.

Brandschutzregelungen
Die Vorschriften an sich sind nicht das Problem. Allenfalls
schafft der Umgang damit eines oder der Umstand, dass die
Vorschriften im und zum Brandschutz nicht richtig eingeordnet
werden. Es sind gesetzliche Regelungen, die sich auf den Schutz
von Personen- und Sachwerten richten, mithin ein erstrangiges
und hohes, individuelles wie gesellschaftliches Sicherheitsziel
verfolgen. Sie entsprechen einem rechtsverbindlichen Anspruch
unserer Rechtsgemeinschaft auf Schutz und Sicherheit.

Sie sind aber nicht nur Pflicht, sie öffnen auch Chancen. Sie ge-
währleisten Freiheiten in Sicherheit, sie lassen viel eigenverant-
wortliches Handeln zu, und sie sind, weil schutzzielorientiert,
Richtschnur für Handeln über verschiedene Wege.

Die Vorschriften beschlagen ein Spannungsfeld zwischen Ver-
boten bzw. Geboten und Eigenverantwortung. Sie ordnen im
Interesse der «Sache Brandschutz» das erforderliche Zu-
sammenspiel zwischen Behörden und Privaten. Brandschutz
beginnt also bei der Planung. Richtig umgesetzt erfordert dann
ein guter Brandschutz etwa zwei bis drei Prozent der Brutto-
baukosten. Dabei geht es immer darum, die allgemein für den
Neubau und Normalfall geltenden Vorschriften richtig auf den
konkreten, individuellen Fall zu adaptieren. Wird Massiv-
bauweise gewählt und geplant (und wird gleich auch noch auf
architektonische Extravaganzen verzichtet), ist in sich schon
sehr viel für den Brandschutz getan, weil eben Massivbau-
weise bereits viel Feuerwiderstand und damit Schutz bringt.
Das mag schon einmal beruhigender Hinweis zur Antwortmög-
lichkeit auf unser Tagesthema sein.

Sichern und versichern
Die schutzzielorientierten Brandschutzvorschriften wollen
Brände verhindern bzw. solche in ihrer Ausdehnung und
Auswirkung begrenzen. Sie sollen nicht etwa das Bauen ver-
hindern oder über Gebühr verteuern. Sie sind präventiv auf 
«sichern» gerichtet. Systemimmanent dazu gehören die
Brandbekämpfungsmassnahmen, für die unsere Feuerwehren
zuständig sind. Brandschutz fasst denn auch als Oberbegriff

Brandschutz: Sicherung und Versicherung
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die baulich-technischen Aufgaben der Feuerpolizei und die
Brandbekämpfung der Feuerwehr zusammen. Wir reden von
vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz.

19 Kantone ergänzen über ihre kantonalen Gebäudeversicherun-
gen dieses «Sichern» auch noch durch ein «Versichern». Beides
als System zusammengenommen bewirkt erwiesenermassen
einen günstigen volkswirtschaftlichen Effekt. Durch eine direkte
Einflussmöglichkeit auf das Brandrisiko mit hoheitlichen Aufla-
gen lässt sich im Gegenzug eine insgesamt günstige Prämien-
kalkulation verwirklichen. Unterschiedliche Prämienbetreffnisse
für den Versicherungsschutz orientieren sich im Grundsatz an
der Bauweise; in Zuschlägen oder Rabatten in aller Regel daran,
ob über die Präventivvorschriften hinaus freiwillig zusätzliche
bauliche oder technische Schutzmassnahmen getroffen sind
oder nicht. In den Grundprämien positioniert sich die Massivbau-
weise in jedem Fall am günstigsten. Auch von daher also ein
positiver Hinweis auf eine Antwort zu unserer Fragestellung.

Heute und morgen
Die geltenden Brandschutzvorschriften sind zehn Jahre alt, im
Zeitdenken einer Gesetzgebung mithin à jour. Gleichwohl sind
sie bereits überarbeitet worden. Anlass dazu gaben einerseits
Entwicklung und Wandel im technologischen und technischen
Bereich, anderseits die Neuerung des Bauprodukterechts in der
Schweiz. Bislang waren Inverkehrbringen und Anwenden eines
Bauproduktes von brandschutztechnischen Zulassungen der
Kantone abhängig. Diese wurden über die schon erwähnte
VKF einheitlich abgewickelt. Im neuen Bauprodukterecht bean-
sprucht der Bund die ihm gegebene Verfassungskompetenz,
über das Inverkehrbringen von Produkten – und eben auch
von Bauprodukten – zu bestimmen. Deren Anwendung bleibt
nach wie vor Sache kantonal festgelegter Sicherheitsstandards.
Im Rahmen der Rechtsannäherung der Schweiz an die EU
wurde diese Umgruppierung der Zuständigkeiten Bund/Kan-
tone umgesetzt. Wesentliches Ziel ist der Abbau technischer
Handelshemmnisse. Neue Grundlagen bilden das eidgenös-
sische Bauproduktegesetz einerseits und das interkantonale
Konkordat zum Abbau von Handelshemmnissen anderseits.
Letzteres ist im Kern darauf gerichtet, die kantonalen Bauge-
setzgebungen zu vereinheitlichen, in diesem Zusammenhang
auch die Belange des Brandschutzes.

Der gesetzliche Zwang zum Abbau von Handelshemmnissen
führte bei der mittlerweile vollzogenen Überarbeitung der
Brandschutzvorschriften dazu, dass diese auf die hoheitlich
notwendigen Bestimmungen reduziert werden mussten; auf
Bestimmungen, die den gewollten Sicherheitsstandard ge-
währleisten. Alles, was in den jetzt noch geltenden Brand-
schutzvorschriften «Stand der Technik» berührt wird oder
lediglich erläuternden Charakter hat, ist im neuen Regelwerk
nicht mehr enthalten. Solches wird in den Verantwortungs-
bereich der Wirtschaft und deren Branchenverbände verwiesen.
Hoheitlich bleibt nur mehr festzulegen, was als auf dieser
Ebene erarbeiteter und gesicherter Stand der Technik gilt.

Der Vorstand der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
(VKF) hat nach zweijähriger Projektarbeit und breit durch-
geführtem Vernehmlassungsverfahren das neue Regelwerk für
die Brandschutzvorschriften zu Handen der Kantone verab-
schiedet. Es umfasst eine allgemein ausgerichtete und grund-
satzorientierte Brandschutznorm und 18 spezifizierte Richt-
linien, z. B. für Tragwerke, für gefährliche Stoffe, für Lösch- und
Schutzanlagen usw. Es wird Sache des schon erwähnten inter-
kantonalen Konkordates sein, durch einen entsprechenden
Beschluss die neuen VKF-Brandschutzvorschriften in interkan-
tonales Recht umzusetzen. Damit wird dann auch das neue
Regelwerk, wie das jetzt schon bestehende, zu rechtsverbind-
lichem Standard. Mutmasslich läuft das Prozedere in den näch-
sten Monaten so ab, dass das neue Regelwerk für die Schweiz
ab 1. Januar 2004 Geltung haben dürfte.

Insgesamt sind die neuen Vorschriften schlanker. Gewisse
Alternativen werden zu Regeln und sind nicht mehr nur Aus-
nahme. Mehrgeschossiger Holzbau wird bei Fluchtwegsiche-
rung in Massivbau möglich. Feuerwiderstandsanforderungen
im Massivbau können zum Teil reduziert werden, und techni-
sche Einrichtungen werden unter bestimmten Voraussetzungen
als Kompensation für Konstruktionsanforderungen im Tragwerk
anerkannt. Brandschutzkonzepte und Brandschutzengineering
werden verstärkter möglich als bisher. Für moderne Konstruk-
tionen in Atriumbauweise oder für Gebäude mit Doppelfassa-
den sind die brandschutztechnischen Rahmenbedingungen
festgelegt. Die Fluchtwegbemessungen und -anforderungen
bleiben mit den bundesrechtlichen Bestimmungen der Arbeits-
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sicherheit abgestimmt. Das ziemlich detailliert geregelte Heute
wird in ein flexibleres Morgen überführt mit mehr Möglichkei-
ten und mehr eigenverantwortlichem Handlungsspielraum.
Nach wie vor kann das aber nicht Aktion nach eigenem Gut-
dünken bedeuten, sondern selbstverantwortliche bzw. verant-
wortungsbewusste Aktivität im Bereich der gesetzlichen Vor-
gaben. Weiterhin gilt die ordnungsrechtliche Maxime: «Jedem
das Gleiche gleich und das Ungleiche ungleich» und eben
nicht einfach «Jedem das Seine».

Brandschutz wird weiterhin nicht als Selbstzweck betrieben.
Mit Brandschutz – konkret mit seinen Massnahmen – müssen
Ziele erreicht werden, muss, wie schon betont, ein Sicherheits-
standard gewährleistet sein. Weiterhin wird letztlich eine ho-
heitliche Brandschutzinstanz zu entscheiden haben und auch
dafür Verantwortung übernehmen müssen, ob und wie zum
Beispiel nun ein ihr vorgelegtes, auf ein ganz konkretes Objekt
bezogenes Brandschutzkonzept von einer situationsgerechten,
gleichwertigen und damit umfassenden Interessenabwägung
standhält. Diese Risikoabwägung nimmt der Behörde niemand
ab. Keine noch so ausgetüftelte neue Brandengineering-
methode, keine individuelle Schutzzielformulierung eines
selbsternannten Experten und auch keine sogenannte
Konzeptlösung, die den Brandschutz neu einfach als Teil eines
Ganzen formuliert haben will.

Auch morgen geben die Vorschriften etwas vor, und zwar etwas
Verbindliches, einerseits Auflagen, anderseits Freiräume. Auch
morgen müssen die Vorschriften den allgemein geltenden
Grundsätzen der Rechtsgleichheit und der Verhältnismässigkeit
genügen. Also rechtsgleich vollzogen werden können und
durchaus auch wirtschaftlich vertretbar sein. Letzteres heisst
dann aber nicht, dass Brandschutzvorschriften in schlechten
wirtschaftlichen Zeiten etwa aus Geldmangelsgründen ver-
zichtbar werden. Verhältnismässig meint, dass die mildeste
Auflage, die den Zweck erfüllt, zu setzen ist.

Was sein muss, muss sein
Brandschutzvorschriften haben Ordnungsfunktion. Sie sind
vom allgemeinen Verständnis des Polizeirechts her schutzziel-
orientiert. Personenschutz kommt zuerst, Sachwertschutz ge-
hört dazu. Verschiedene Wege führen nach Rom, Rom aber ist

definiert. Am einfachsten geht es über die Einhaltung der für
den Normalfall vorgesehenen Standardmassnahmen. Etwas
komplizierter wird es über Alternativen, Konzepte oder Neu-
komposition der gegebenen Schutzmöglichkeiten, die dann
insgesamt zu einer Gleichwertigkeit wie im Normalfall führen
müssen. Das Was ist rechtlich verbindlich, berechenbar und für
alle Betroffenen gleich geregelt. Das Wie kann laufend der
Dynamik technischer Entwicklungen angepasst werden. Über
die rechtliche Verbindlichkeit kann man sich nicht vereinbaren.
Als Wege finden sich verschiedene Lösungen. Massivbauweise
bietet aus sich selbst heraus günstige Voraussetzungen zur Ein-
haltung der Vorgaben und zur Erreichung der Schutzziele. Eine
dritte Beruhigung vor den nun anstehenden Detailreferaten.
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Fachtagung Forum Massivbau, 
Dienstag, 12. Juni 2003, ETH Zürich

Prof. Dr. M. Fontana, T. Maag, 
Institut für Baustatik und Konstruktion, ETH Zürich

Einleitung
Ausgehend von Erfahrungen mit verheerenden Stadtbränden
früherer Jahrhunderte hat man mit der Verwendung nicht-
brennbarer Baustoffe und massiver monolithischer Bauteile
eine wirksame Massnahme gefunden, um die Brandausbrei-
tung in und zwischen den Gebäuden weitgehend zu verhin-
dern. Entsprechende Baugesetze wurden eingeführt und die
Feuerpolizeibehörden zu deren Überwachung und Umsetzung
geschaffen.

In den letzten Jahren steigt der Wunsch der Gesellschaft, den
Baustoff Holz wieder vermehrt insbesondere im Wohnungsbau
einzusetzen. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei aber die
Sicherstellung einer ausreichenden Brandsicherheit. Die Ge-
wissheit, in seiner Wohnung auch vor den Gefahren des Feuers
sicher zu sein, ist für viele Leute ein wichtiger Beitrag zum
Wohlbefinden und ein Kriterium bei der Materialwahl für das
Eigenheim oder die Wahl der Mietwohnung. Dank technischen
Fortschritten beim Brandschutz durch Lösch- und Brandmel-
deanlagen, gut ausgerüstete Feuerwehren und besserer Kennt-
nisse im baulichen Brandschutz von Holzbauten ergeben sich
heute Möglichkeiten, die neue Anwendungsgrenzen der Holz-
verwendung in den Baugesetzen erlauben. Nachfolgend sollen
einige grundsätzliche Konzepte und die Eigenschaften und Be-
sonderheiten der verschiedenen Baustoffe und Bauweisen im
Bezug auf den Brandschutz dargestellt und verglichen werden.

Einfluss der Baumaterialwahl auf die 
Brandsicherheit von Gebäuden
Die Wahl der Baustoffe beeinflusst insbesondere die baulichen
Brandschutzmassnahmen stark. Die mechanischen und die
thermischen Eigenschaften der Baustoffe ändern sich bei 
hohen Temperaturen. Diese Veränderung der Baustoffeigen-
schaften spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des
Trag- und Verformungsverhaltens im Brandfall. Brennbare Bau-
stoffe wie Holz beeinflussen durch ihre Brennbarkeit und die

Rauchentwicklung direkt den Brand und seine Auswirkungen.
Nachfolgend soll das Brandverhalten der wichtigen Baustoffe
Holz, Beton, Mauerwerksteinen, Aluminium und Stahl kurz dar-
gestellt werden.

Festigkeit und Steifigkeit von Baustoffen 
bei hohen Temperaturen
Alle Baumaterialien verlieren bei hohen Temperaturen an
Festigkeit und Steifigkeit (E-Modul). Infolge der guten Wärme-
dämmfähigkeit von Holz, Beton und Mauerwerkssteinen ist bei
diesen Baustoffen nur ein oberflächennaher Bereich des Quer-
schnittes betroffen, so dass die inneren Teile weiterhin gute
mechanische Eigenschaften aufweisen.

Beim Holz tritt bei Temperaturen um 300° C eine Umwandlung
in Holzkohle auf, so dass der Querschnitt in seinen Abmessun-
gen reduziert wird. (Bei sehr lang andauernder Temperaturein-
wirkung kann dieser Prozess bereits bei tieferen Temperaturen
beobachtet werden.) Der zeitliche Ablauf des Querschnitts-
abbaus wird durch die Abbrandgeschwindigkeit bestimmt.
Diese beträgt für Nadelhölzer rund 0,7 mm/Minute.

Materialspezifische Besonderheiten
Holz: Holz brennt an der Oberfläche ab, setzt Energie frei und
trägt zur Brandausbreitung bei. Es weist geringe Wärmedeh-
nungen und gute Wärmedämmeigenschaften auf.

Beton: Beton kann an der Oberfläche abplatzen, so dass der
Querschnitt stark verkleinert und die Bewehrung freigelegt
wird. Das Ausmass der Abplatzungen hängt von vielen Para-
metern ab, wie dem Feuchtigkeitsgehalt, der Dichtigkeit, den
Zuschlagstoffen, dem Spannungszustand usw. Die Beimischung
von PP-Fasern wirkt sich günstig aus.

Durch das Eindringen von Chloriden während des Brandes kann
die Bewehrung langfristig durch Korrosion geschädigt werden.

Hohe Temperaturgradienten in den Bauteilen können zu Ver-
formungen, Rissen oder Schubversagen führen.

Stahl: Stahl verliert durch die rasche Wärmeleitung über den
ganzen Querschnitt an Festigkeit. Nach dem Brand wird die 

Brandschutz im Vergleich verschiedener Bauweisen
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ursprüngliche Festigkeit meist wieder erreicht (Ausnahme
hochfeste und kalt verformte Stähle).

Mauerwerk: Mauerwerkwände verhalten sich in der Regel
günstig. Durch den Temperaturgradienten bewegt sich die
Wand zum Feuer hin oder bei raschem Festigkeitsverlust auch
vom Feuer weg. In der Folge kann es zum Ausknicken der
Wand kommen. Wichtige Einflussgrössen auf den Feuerwider-
stand sind die Wanddicken, die Art der Steine (Backsteine,
Leichtbacksteine, Zementsteine, Kalksandsteine, Porenleicht-
betonsteine …) und die Art des Bauteils (tragend/nicht 
tragend; raumabschliessend/nicht raumabschliessend).

Ein Verputz wirkt sich günstig auf das Brandverhalten aus.
Die Bemessung von Mauerwerkswänden für Brand ist sehr
einfach und erfolgt in der Regel über die Einhaltung von Min-
destwanddicken. Die nachstehende Tabelle aus dem neuen
Swisscode SIA 266 Mauerwerk [1] gibt Mindestwandstärken
für verputzte und unverputzte Wände.

Brandschutzziele und -konzepte 
Die Kenntnis der oben beschriebenen brandschutztechnischen
Besonderheiten der Baumaterialien und Werkstoffe und der
darauf aufbauenden Bauweisen bildet eine grundlegende
Voraussetzung für den erfolgreichen Entwurf eines leistungs-

Tabelle 1: Mindestwanddicken tF in mm. Obere Zahlen ohne Verputz, untere Zahlen mit Verputz [1]

Tragend, nicht 
raumabschliessend
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150
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125
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125
115
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75

125
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100
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250
150

225
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175
150

175
125

175
150

150
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150
125

125
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100

150
125

115
100

R 180

300
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250
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225
200

200
175

225
175

200
175

200
175

175
150

175
150

150
115

175
150

125
115
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350
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300
275

275
250

250
200

275
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250
225

250
225

225
200

200
175

175
150

200
175

150
125

Feuerwiderstandsklasse
StandardmauerwerkBauteile

Nicht tragend,
raumabschliessend

Tragend,
raumabschliessend
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orientierten Brandschutzkonzeptes. Brandsicherheit ist gemäss
der Bauprodukterichtlinie der EU eine der grundsätzlichen
Anforderungen an ein Bauwerk und muss im Entwurf gleich-
wertig mit der statischen Tragsicherheit behandelt werden. Das
Gefährdungsbild Brand meistert man am wirkungsvollsten mit
einem ganzheitlichen Brandschutzkonzept, das logisch aufein-
ander abgestimmte Massnahmen enthält und die festgelegten
Schutzziele erfüllt. Je nach Bauweise sind zur Erfüllung der
Schutzziele neben den baulich-konstruktiven Brandschutz-
massnahmen unterschiedliche weitere technische und organi-
satorische Massnahmen zu ergreifen. Die wichtigsten Grund-
lagen für den Entwurfsprozess des Brandschutzkonzeptes
sollen nachfolgend kurz erläutert werden.

Brandschutzziele
Ausgangspunkt für das Brandschutzkonzept bilden die Schutz-
ziele:

• Sicherheit der Menschen (Bewohner und Feuerwehr)
• Schutz der Nachbarn und ihrer Güter
• Begrenzung der Sachschäden (Gebäude und Inhalt) auf ein

wirtschaftlich akzeptables Mass
• Schutz der Umwelt im Störfall

Diese Schutzziele können angepasst an die Bauweise mit ver-
schiedenen Grundstrategien (Brandschutzkonzepten) erreicht
werden.

Brandschutzkonzepte
Brandschutzkonzepte enthalten aufeinander abgestimmte bau-
liche, technische und organisatorische Massnahmen, mit wel-
chen die festgelegten Schutzziele erfüllt werden. Das optimale
Konzept wird durch einen Variantenvergleich ermittelt. Dabei
werden die Gesamtkosten und weitere Aspekte wie Flexibilität,
Nutzungseinschränkungen, Architektur usw. gewichtet und be-
rücksichtigt. Bei den Konzepten erkennt man aufgrund des
Schwerpunktes der Massnahmen folgende Grundkonzepte:

Bauliches Konzept
Durch feuerwiderstandsfähige Tragkonstruktionen und Wände
wird das Feuer auf bestimmte Teile des Bauwerkes begrenzt.
Im betroffenen Brandabschnitt werden ein Totalverlust des

Inhaltes und Schäden am Gebäude akzeptiert. Das bauliche
Konzept eignet sich für Bauten mit einzelnen abgeschlossenen
Räumen (Zellenbauweise). Bei Bauwerken aus Beton und
Mauerwerk sind die Mehrkosten gering, bei Stahl und Holz er-
geben sich zum Teil erhebliche Brandschutzkosten. Zudem
führt die kleinzellige Brandabschnittsbildung bei Nutzungen,
welche viele Verkehrsverbindungen erfordern (Kaufhäuser, In-
dustrie…) oder bei hohem Installationsgrad mit vielen Durch-
brüchen (Klimatisierung, Transportanlagen…) zu Erschwernis-
sen.

Entdeckungskonzept
Durch eine Brandmeldeanlage wird das Feuer rasch entdeckt
und durch eine nahe gelegene, gut ausgerüstete Feuerwehr
(öffentliche Feuerwehr, evtl. ergänzt durch eine Betriebsfeuer-
wehr) gelöscht. Der Feuerwiderstand der Tragkonstruktion
kann in der Regel reduziert werden. Manchmal genügt unver-
kleideter Stahl oder Holz. Unterhalt und Erneuerungskosten
von Brandmeldeanlagen sind zum Teil erheblich. Das Konzept
ist gut geeignet für mittlere Brandlasten und nicht schnell an-
laufende Brände.

Löschkonzept
Eine Sprinkleranlage löscht das Feuer bereits in der Entste-
hungsphase oder hält es bis zum Eintreffen der Feuerwehr
klein. Ein besonderer Feuerwiderstand der Tragkonstruktion ist
im allgemeinen nicht erforderlich. Jährliche Kontrollen sind
nötig, sonstiger Unterhalt und Erneuerungsaufwand sind ge-
ring. Das Konzept ist auch bei schnell anlaufenden Bränden
von hoher Wirksamkeit.

Das Resultat des brandschutztechnischen Entwurfes ist in der
Regel ein Bericht, welcher in Analogie zum statischen Bericht
die wichtigsten Überlegungen und Berechnungen zum Brand-
schutzkonzept und ein Satz Brandschutzpläne mit den getrof-
fenen Massnahmen enthält.

Ausführung und Unterhalt von 
Brandschutzmassnahmen
Bei der Ausführung des Bauwerkes ist darauf zu achten, dass
die in den Brandschutzplänen festgelegten Massnahmen auch
fachgerecht umgesetzt werden. Entscheidend für die Zuverläs-
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sigkeit der Massnahmen sind die regelmässige Kontrolle und
der Unterhalt der Brandschutzmassnahmen und -einrichtungen
(Abschottungen, Sprinkler, Brandmelder usw.). Der Kontroll-
und Unterhaltsplan muss die entsprechenden Angaben enthal-
ten, nötigenfalls sind Unterhalts- und Serviceverträge abzu-
schliessen. Je nach Bauweise, Art und Bedeutung des Gebäu-
des ist der Umfang der durchzuführenden Kontrollen unter-
schiedlich festzulegen.

Versuche zur Wirksamkeit von 
Brandschutzkonzepten
Der Wunsch im Rahmen der Expo.02 temporäre Hotels in Holz-
bauweise zu bauen, gab Gelegenheit, die Wirksamkeit unter-
schiedlicher Brandschutzkonzepte im grossen Massstab zu un-
tersuchen. Es wurden sechs Grossversuche in zwei Versuchs-
serien an Hotelräumen in Holzbauweise im Massstab 1:1 im
Zivilschutzzentrum in Andelfingen durchgeführt [2]. In der

ersten Serie wurde die Wirksamkeit von technischen Mass-
nahmen, insbesondere von schnell ansprechenden Sprinkler
anlagen, aufgezeigt. Die zweite Serie war den Möglichkeiten
und Grenzen des rein baulichen Brandschutzes gewidmet.
Speziell betrachtet wurde der Einfluss der konstruktiven
Detailausbildung auf den Feuerwiderstand von Gesamt-
konstruktionen und der Brandübertragung über die Fassade.
Dabei wurde insbesondere auch der Einfluss brennbarer Raum-
oberflächen auf das Brandgeschehen untersucht.

Die Versuche haben zum einen bestätigt, dass mit modernen
Sprinkleranlagen der Einfluss der Bauweise auf die Brand-
sicherheit wirksam kompensiert und die Schutzziele erfüllt
werden können. Trotz heftiger Brandentwicklung blieb dank
der guten Löschwirkung der Sprinkler die Bausubstanz unver-
sehrt, und es wurden sogar kaum Schäden an der Möblierung
festgestellt.

Brennbare Oberflächen Gipsfaserplattenverkleidung

Bild 1: Naturbrandversuche an Modulhotels 7 Minuten nach der Entzündung
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Auch mit rein baulichen Massnahmen kann im Holzbau der
Brand auf einen Raum begrenzt werden. In einem dafür ausge-
legten Versuch ist es sogar gelungen, ohne Feuerwehreinsatz
den vollständigen Ausbrand eines Raumes ohne Brandübergriff
auf die Bausubstanz zu überstehen. Auch in dem über dem
Brandraum gelegenen Zimmer wurden keine erhöhten Tempe-
raturen gemessen, und sogar die Rauchgaskonzentration war
bis zum Bersten des Fensters gering.

Durch die brennbaren Oberflächen wird die Brandheftigkeit
massgeblich verstärkt und damit die Gefahr eines Brandüber-
griffes über die Fenster der Fassade erhöht (Bild 1). Brennbare
Oberflächen sind jedoch nicht an eine Bauweise gebunden,
sondern können auch in Form von Verkleidungen in massiven
Bauten auftreten.

Statistische Daten zum Brandschutz
Um den Einfluss verschiedener Massnahmen und auch der
Bauweisen auf die Brandauswirkungen zu untersuchen, haben
wir statistische Daten der Gebäudeversicherungen der Kantone
Bern und Zürich ausgewertet [3].

Einleitung
Für den Zeitraum von 1986 bis 1995 wurden ca. 40 000
Brände im Kanton Bern statistisch erfasst. Diese gaben einen
vertieften Einblick zum Einfluss der Bauweise, des Gebäude-
alters und der Nutzung auf die Personen- und Gebäudeschäden
bei Bränden. Für die Beurteilung aktueller brandschutztech-
nischer Fragestellungen ist insbesondere das Verhalten moder-
ner Bauten wichtig, sodass nebst einer Brandschadenanalyse
für Gebäude aller Erstellungsjahre auch eine Untersuchung an
modernen Gebäuden mit Erstellungsjahr 1990 bis 1999 durch-
geführt wurde.

Bauweise und bauliche Brandschutzmassnahmen haben nur
wenig Einfluss auf die Personenschäden. Dies zeigt eine detail-
lierte Untersuchung zu Personenschäden mit Schadenjahr
1990 bis 1999 für den Kanton Zürich.

Die Kantone Bern und Zürich verfügen mit ihren Gebäudever-
sicherungen GVB und GVZ über öffentlich-rechtliche und obli-
gatorische Versicherungssysteme, auf deren Datenbanken die
hier vorgestellten Untersuchungen basieren. Zudem trugen

Öffentlich 
genutzte 
Gebäude

28 780 426 300

2 791 754 200

31 572 180 500

10 857

4 968

15 825

2.65

0.56

2.00

17.26

1.67

18.93

Wohnen

97 991 109 300

34 786 330 200

132 777 439 500

137 327

80 578

217 905

0.71

0.43

0.61

60.49

21.47

81.96

Landwirtschaft

1 316 844 500

25 146 266 600

26 463 111 100

5 499

83 439

88 938

0.24

0.30

0.30

0.44

8.38

8.82

Gewerbe 
und 

Industrie

27 603 544 600

5 532 074 700

33 135 619 300

11 903

7 045

18 948

2.32

0.79

1.75

13.82

2.77

16.59

Alle Nutzungen

155 691 924 700

68 256 425 700

223 948 350 400

165 586

176 030

341 616

0.94

0.39

0.66

92.01

34.30

126.30

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

Tabelle 2: Gebäudebestand des Kantons Bern per 31.12.1996

Versicherungs-
summe

[CHF]

Anzahl Gebäude
[–]

Versicherungs-
wert pro 
Gebäude
[106 CHF]

Gebäudefläche
[106 m2]



auch die Stadtpolizei Zürich und die Kantonspolizei Zürich zum
Gelingen dieser Statistiken bei.

Gebäudebestand und Brände im Kanton Bern
Am 31. Dezember 1996 waren im Kanton Bern insgesamt
341 616 Gebäude mit einem Wert von 224 Mia. Franken 
versichert (Tabelle 2). Die Wohngebäude stellten mit 59 % den
grössten Anteil am Versicherungswert aller Gebäude dar.
Davon entfielen 74 % auf massive und 26 % auf nichtmassive
Wohnbauten. Gemäss Definition der Gebäudeversicherung des
Kantons Bern gilt ein Gebäude als nichtmassiv, wenn minde-
stens 20 % aller Materialien der Tragstruktur brennbar sind.

Tabelle 3 gibt eine Übersicht der Anzahl Brände im Kanton Bern
für den Zeitraum 1986 bis 1995 für die unterschiedlichen Nut-
zungen und Bauweisen. Bei der Gebäudeversicherung wurden
in diesen zehn Jahren insgesamt 41 064 Brandschäden
gemeldet. Davon entfiel der Grossteil von 26 404 Bränden 
(64 %) auf den Wohnungsbau. 16 817 Brände traten in den
massiven und 9 587 Brände in den nichtmassiven Wohnbauten
auf.

Die relative Anzahl Brände pro Mio. Quadratmeter Gebäude-
fläche und Jahr betrug 27,8 bzw. 44,7 für massive bzw. nicht-
massive Wohngebäude. Demgegenüber war die Anzahl Brände

pro 1000 Gebäude und Jahr für massive Wohnbauten mit 12,3
etwa gleich gross wie für nichtmassive mit 11,9.

Personenschäden
Von 1986 bis 1995 waren im Kanton Bern insgesamt 
39 Brandtote zu beklagen. Davon starben 34 Personen (87 %)
bei Wohnungsbränden. Zwar wurden in massiven und nicht-
massiven Gebäuden je 17 Tote gezählt, bezogen auf den Versi-
cherungswert, die Anzahl Gebäude oder die Anzahl Brände
sind die Personenschäden in nichtmassiven Wohngebäuden
aber höher. Tabelle 4 fasst die Personenschäden nach Nutzung
und Konstruktionsart zusammen.

Die beiden Polizeiorganisationen Stadtpolizei Zürich und Kan-
tonspolizei Zürich haben für die Zeitdauer von 1990 bis 1999
insgesamt 44 Gebäudebrandtote im Kanton Zürich registriert.
Nicht gezählt sind Suizide und Tötungsdelikte in Verbindung
mit Brandstiftungen. Aus den Unfallprotokollen wird ersicht-
lich, dass bloss bei einem einzigen Brandfall die Bauweise bzw.
die bauliche Brandschutzausbildung möglicherweise Einfluss
auf den Brandtod hatte. Allerdings handelt es sich hierbei bloss
um eine Vermutung. In allen anderen Fällen ist der Feuertod
eindeutig unabhängig von der Materialwahl und der
Baukonstruktion eingetreten. Von den 44 Toten sind rund ein
Drittel der Opfer infolge unvorsichtigen Umgangs mit Raucher-
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Öffentlich 
genutzte 
Gebäude

1 314

358

1 672

12.10

7.21

10.57

7.61

21.38

8.83

Anzahl Brände
[–]

Brände pro 103

Gebäude und
Jahr

[1/ a]

Brände pro 
Gebäudefläche

und Jahr
[1/106 m2 · a]

Wohnen

16 817

9 587

26 404

12.25

11.90

12.12

27.80

44.65

32.22

Landwirtschaft

382

9 945

10 327

6.95

11.92

11.61

87.03

118.65

117.07

Gewerbe 
und 

Industrie

1 771

890

2 661

14.88

12.63

14.04

12.82

32.14

16.04

Alle Nutzungen

20 284

20 780

41 064

12.25

11.80

12.02

22.05

60.59

32.51

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

Tabelle 3: Anzahl Brände im Kanton Bern für den Zeitraum 1986 bis 1995
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waren zu beklagen. Ein weiteres Drittel umfasst Brand-
stiftungen, Schwächeanfälle mit anschliessendem Brand, mit
Feuer spielende Kinder und Hantieren mit Kerzen. Das letzte
Drittel beinhaltet Unfälle und Fahrlässigkeiten im Umgang mit
Feuer unterschiedlicher Art.

Gebäudebrandschäden
Für die Periode 1986 bis 1995 wurden auch die Gebäude-
brandschäden für den Kanton Bern untersucht. Diese sind in
der Tabelle 5 für die verschiedenen Nutzungen und Bauweisen
aufgeführt. Der Gesamtschaden für sämtliche Nutzungen und

Bauweisen belief sich für die zehn Jahre auf 459 Mio. Franken.
Davon entfielen 196 Mio. Franken (43 %) auf den Wohnungs-
bau. Im Gegensatz zu den anderen Nutzungen waren im
Wohnungsbau der massive und nichtmassive Anteil mit jeweils
53 % und 47 % etwa gleich hoch.

Für den Wohnungsbau war die Schadenbelastung (Verhältnis
zwischen Gebäudebrandschaden und Versicherungswert aller
Gebäude) bei massiven Gebäuden mit 0,106 ‰ (0,106 Franken
pro 1000 Franken Versicherungswert und Jahr) deutlich tiefer
als bei nichtmassiven Gebäuden mit 0,262 ‰.

Öffentlich 
genutzte 
Gebäude

0

3

3

0.00

8.38

1.79

Anzahl Tote
[–]

Tote pro 103

Brände
[–]

Wohnen

17

17

34

1.01

1.77

1.29

Landwirtschaft

0

1

1

0.00

0.10

0.10

Gewerbe 
und 

Industrie

1

0

1

0.56

0.00

0.38

Alle Nutzungen

18

21

39

0.89

1.01

0.95

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

Tabelle 4: Personenschäden im Kanton Bern für den Zeitraum 1986 bis 1995

Öffentlich 
genutzte 
Gebäude

17 989 594

7 353 527

25 343 121

0.063

0.263

0.080

104

439

134

Schadensumme
[CHF]

Schaden pro Versi-
cherungswert und

Jahr (Schaden-
belastung) [‰]

Schaden pro 
Gebäudefläche

und Jahr
[CHF /103 m2 · a]

Wohnen

104 335 679

91 183 408

195 519 087

0.106

0.262

0.147

172

425

239

Landwirtschaft

5 409 741

134 261 761

139 671 502

0.411

0.534

0.528

1 232

1 602

1 583

Gewerbe 
und 

Industrie

64 800 825

34 155 198

98 956 023

0.235

0.617

0.299

469

1'233

597

Alle Nutzungen

192 535 839

266 953 894

459 489 733

0.124

0.391

0.205

209

778

364

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

Tabelle 5: Brandschäden an Gebäuden im Kanton Bern für den Zeitraum 1986 bis 1995
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Eine detaillierte Untersuchung (Tabelle 6) an Ladengeschäften,
Warenhäusern und Verkaufsgeschäften zeigt, dass bei Ge-
bäuden mit Sprinkleranlage die Schadenbelastung ebenfalls
deutlich tiefer liegt. Betrachtet man ausschliesslich Gebäude
mit einem Versicherungswert höher als 2 Mio. Franken, also
Gebäude, die aufgrund ihrer Grösse über eine Sprinkleranlage
verfügen sollten, so liegt die Schadenbelastung mit 0,121 ‰
markant unter dem VKF-Durchschnitt aller Gebäude von
0,209 ‰.

Gemäss Bild 2 ist der Schadenanteil vor allem bei Wohnbauten
in alten Gebäuden grösser als in neueren Gebäuden. Hingegen
haben neue Industriegebäude einen sehr grossen Schaden-
anteil.

Untersuchungen an neuen Gebäuden
Die Untersuchung an modernen Gebäuden mit Erstellungsjahr
1990 bis 1999 für den Kanton Bern im Zeitraum 1990 bis 1999
zeigt deutlich tiefere Schadenbelastungen als bei der Untersuchung
für den Zeitraum 1986 bis 1995 an allen Gebäuden (Tabelle 7).

Am 31.12.1999 waren im Kanton Bern Gebäude mit einem
Wert von insgesamt 243 Mia. Franken versichert. Davon mach-
ten die Gebäude mit Erstellungsjahr 1990 bis 1999 24,2 Mia.
Franken aus (10 %). An diesen Gebäuden verursachten 2 039
Brände einen Schaden von 9,4 Mio. Franken. Dies entspricht
einer durchschnittlichen Schadenbelastung von 0,070 ‰. Sie
liegt somit verglichen mit dem Wert für den ganzen Gebäude-
bestand etwa dreimal tiefer (0,205 ‰).

Schadensumme

Versicherungssumme aller Gebäude

Anzahl Versicherungsjahre

Mittlere Schadenbelastung

Versicherungssumme betroffene Gebäude

Mittlerer Schadenanteil

Anzahl Gebäude total

Anzahl Gebäude > 10 Mio CHF

Anzahl Gebäude > 20 Mio CHF

Anzahl Gebäude > 50 Mio CHF

Anzahl Gebäude > 100 Mio CHF

Kleinste Versicherungssumme

Grösste Versicherungssumme

Anzahl Schadenfälle total

Anzahl Schadenfälle > 10 000 CHF

Anzahl Schadenfälle > 20 000 CHF

Anzahl Schadenfälle > 50 000 CHF

Anzahl Schadenfälle > 100 000 CHF

Anzahl Schadenfälle > 1 Mio CHF

Kleinster Schaden

Grösster Schaden

VS > 2 Mio CHF

4 497 628

3 371 639'400

11

0.121

2 059 740 000

0.218

317

100

37

8

1

2 000 000

233 500 000

289

34

17

7

4

1

140

1 697 348

VS > 5 Mio CHF

2 892 080

2 979 948 900

11

0.088

1 893 923 000

0.153

195

100

37

8

1

5 000 000

233 500 000

209

27

11

3

2

1

140

1 697 348

[CHF]

[CHF]

[a]

[‰]

[CHF]

[%]

[–]

[–]

[–]

[–]

[–]

[CHF]

[CHF]

[–]

[–]

[–]

[–]

[–]

[–]

[CHF]

[CHF]

Tabelle 6:
Untersuchung an 
Handelsgebäuden im 
Kanton Bern für den 
Zeitraum 1990 bis 2000
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An den Wohnbauten mit einem Versicherungswert von 
15,6 Mia. Franken verursachten 1659 Brände einen Schaden
von 5,2 Mio. Franken (0,063 ‰ Schadenbelastung). Dabei ent-
standen die grössten Schäden an den massiven Wohnbauten
(1417 Brände mit einer Schadenbelastung von 0,066 ‰). Die
nichtmassiven Wohnbauten verhielten sich mit 242 Bränden
und einer Schadenbelastung von 0,047 ‰ relativ gut.

Fazit aus den statistischen Daten
Die Untersuchung an Gebäuden aller Erstellungsjahre zeigt
deutlich den Einfluss von Gebäudenutzung und Bauweise. An
Wohnbauten entstanden zwar viele Gebäudebrandschäden,
doch die Schadenbelastung blieb infolge vieler Kleinschäden
tief. Die Bauweise hat bei allen Nutzungen einen ähnlichen
Einfluss. Gebäude in massiver Bauweise haben geringere rela-
tive Schäden als nichtmassive Bauten.

Die Untersuchungen haben insbesondere gezeigt, dass Scha-
denanteil und Schadenbelastung mit steigendem Gebäude-
alter zunehmen. Die Schadenbelastung lag bei modernen Ge-
bäuden in der Regel deutlich tiefer als bei den Gebäuden aller
Erstellungsjahre. Interessant ist insbesondere die Feststellung,
dass die Schadenbelastung moderner Holzbauten eher besser
war als für massive Wohnbauten.

Aktive Massnahmen wie Sprinkleranlagen vermögen trotz
grossen Brandabschnittsflächen die Schadenbelastung deutlich
zu senken, was die Untersuchung an Ladengeschäften, Waren-
häusern und Verkaufsgeschäften gezeigt hatte. Über Wirk-
samkeit von Brandmeldern und Sprinklern im Wohnbereich
können keine Angaben gemacht werden, weil diese in der
Schweiz im Gegensatz zu den skandinavischen und angelsäch-
sischen Ländern kaum eingesetzt werden.

Nebst den hier aufgeführten, schadenbestimmenden Einfluss-
faktoren Nutzung, Bauweise, Gebäudealter und Brandschutz-
massnahmen spielen auch andere, meist nichttechnische Fak-
toren eine grosse Rolle. So liegt es in erster Linie an der Sorg-
falt des Gebäudenutzers bzw. -besitzers, wie gut ein Gebäude
gewartet ist und wie schnell die technische Lebensdauer des
Gebäudes und dessen Installationen erschöpft ist. Wird die
Wartung und Instandhaltung vernachlässigt, so sinkt unwei-
gerlich die Brandsicherheit. Es ist daher zu vermuten, dass die
oben genannten, tiefen Schadenbelastungen von modernen
Gebäuden mit der Zeit zunehmen werden. Eine periodische
Wiederholung der statistischen Untersuchung an diesen Ge-
bäuden nach jeweils zehn Jahren würde Aufschluss über diese
Fragen geben.

Bild 2:
Schadenanteil in Abhängig-
keit des Gebäudealters für
Gebäude im Kanton Bern
von 1986 bis 1995 mit
einem Gebäudeschaden
grösser als 1 Mio. Franken
(ÖG = Öffentlich genutzte
Gebäude; W = Wohnen;
LW = Land- und Forstwirt-
schaft; GI = Gewerbe und
Industrie)
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Einzelne Personenschäden können durch bauliche Brand-
schutzmassnahmen nur wenig beeinflusst werden, sondern
hängen stark von der Vorsicht der betroffenen Personen beim
Umgang mit Feuer und Raucherwaren ab. Die Todesfallstatistik
des Kantons Zürich unterstreicht diese Tatsache in aller Deut-
lichkeit.

Wirksame technische Massnahmen wie Sprinkler und Brand-
melder sind aber in der Schweiz im Wohnbereich, wo rund
neun von zehn Brandtoten zu beklagen sind, kaum vorhanden.
Erfahrungen aus dem Ausland zeigen den günstigen Einfluss
technischer Massnahmen auf den Personenschutz auch im
Wohnbereich.

Einfluss verschiedener Bauweisen auf 
die Brandsicherheit
Die Bauweisen beeinflussen den baulichen Brandschutz stark.
Daher werden in traditionellen baulichen Brandschutzkon-
zepten die massiven Bauweisen bevorzugt. Durch die flächige
Tragstruktur aus nichtbrennbaren, gut isolierenden Materialien
ergeben sich raumabschliessende Decken und Wände mit
gutem Feuerwiderstand beinahe automatisch. Die massive
Bauweise ist zudem in bezug auf den Brandschutz robust und
unempfindlich. Bei weit ausgedehnten Räumen ist jedoch den
thermischen Dehnungen und Zwängungen Rechnung zu tragen.

Öffentlich 
genutzte 
Gebäude

3 731 177 600

236 556 800

3 967 734 400

87

9

96

511 180

150 004

661 184

0.018

0.150

0.021

0.063

0.263

0.080

Wohnen

13 586 815 200

1 971 739 600

15 558 554 800

1 417

242

1 659

4 714 266

484 462

5 198 728

0.066

0.047

0.063

0.106

0.262

0.147

Landwirtschaft

155 079 800

578 857 800

733 937 600

16

66

82

193 708

305 094

498 802

0.394

0.085

0.104

0.411

0.534

0.528

Gewerbe 
und 

Industrie

3 741 678 400

223 676 800

3 965 355 200

185

17

202

2 509 396

486 221

2 995 617

0.131

0.794

0.164

0.235

0.617

0.299

Alle Nutzungen

21 214 751 000

3 010'831 000

24 225 582 000

1 705

334

2 039

7 928 550

1 425 781

9 354 331

0.066

0.099

0.070

0.124

0.391

0.205

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

massiv

nichtmassiv

beide

Tabelle 7: Untersuchung im Kanton Bern an neuen Gebäuden mit Erstellungsjahr 1990 bis 1999

Versicherungs-
summe

[CHF]

Anzahl Brände
[-]

Schadensumme
[CHF]

Mittlere jährliche
Schadenbela-
stung für Ge-

bäude mit Erstel-
lungsjahr 1990

bis 1999 [‰]

Mittlere jährliche
Schadenbela-

stung für alle Ge-
bäudejahrgänge

[‰]
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Mit einer brandschutzgerechten und sorgfältigen Detailausbil-
dung oder mit technischen Konzepten können heute aber auch
mit nichtmassiven Bauweisen brandschutztechnisch gleichwer-
tige Gebäude erstellt werden. Dem tragen die neuen VKF-
Brandschutzvorschriften Rechnung [4]. Sie werden ab deren
Übernahme durch die Kantone (vermutlich auf 1.1.2004) eine
Holzanwendung für das Tragwerk von Wohngebäuden mit bis
zu sechs Geschossen erlauben. Wobei ab vier Geschossen ent-
weder die Oberflächen nichtbrennbar zu verkleiden sind oder
eine Sprinkleranlage eingebaut werden muss.

Besondere Bedeutung für die Brandsicherheit haben auch die
Dauerhaftigkeit und die Robustheit der Brandschutzmassnah-
men. Bei massiven Wänden und Decken ist in der Regel kein
Unterhalt erforderlich, um den Brandschutz während der gan-
zen Lebensdauer sicherzustellen. Man muss aber beachten,
dass es vor allem Türen, Tore, Leitungsdurchführungen und
Dach-, Wandanschlüsse sind, die zu einem Versagen der
Brandabschnittsbildung führen. Hier ist entsprechende Sorgfalt
bei der Konstruktion erforderlich.

Bei nichtmassiven Bauten, sind es vor allem Fehler bei der De-
tailgestaltung, Hohlräume und mangelnde Sorgfalt bei der
Ausführung, welche zum Versagen der Brandabschnittsbildung
führen. Eine gute Qualitätskontrolle bei der Erstellung ist somit
wichtig.

Für alle Bauweisen sollten periodische Kontrollen des Zustan-
des der Brandschutzmassnahmen erfolgen. Bei technischen
Massnahmen ist dies bereits heute üblich, bei baulichen sollte
der Zustand der Massnahmen ebenfalls periodisch überprüft
werden.

Zusammenfassung
Die Bauweisen haben unbestritten einen Einfluss auf den bau-
lichen Brandschutz. Statistische Untersuchungen zeigen, dass
andere Einflüsse wie z. B. das Gebäudealter aber einen minde-
stens ebenso grossen Einfluss auf die Brandschäden haben.
Durch ganzheitliche Brandschutzkonzepte, bestehend aus
baulichen, technischen und organisatorischen Massnahmen,
kann ein bauweisenunabhängiges einheitliches Brandsicher-
heitsniveau erreicht werden, welches die Schutzziele erfüllt.

Auch im Schadensverlauf zeigen neue, nach dem Stand der
Technik im Brandschutz konzipierte Holzbauten ein mit Mas-
sivbauten vergleichbares Ergebnis. Die neuen Brandschutzvor-
schriften der VKF differenzieren daher in den Massnahmen
zwischen den Bauweisen und erlauben zudem die freie Wahl
zwischen rein baulichen und baulich-technischen Brandschutz-
konzepten.
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O. Univ. Prof. DDr. Ulrich Schneider, Dipl.-Ing. Monika Oswald,
Institut für Baustofflehre, Bauphysik und Brandschutz, TU Wien

1 Einleitung
Jedes Gebäude ist dem Gefahrenfall Brand ausgesetzt. Der
Verlauf von Bränden ist durch eine Vielzahl von Einflussgrössen
vorgegeben, die hemmend oder begünstigend auf den Brand-
verlauf wirken bzw. die daraus resultierenden Schäden beein-
flussen. Aufgabe des Planers ist es, die Grundsätze des Brand-
schutzes zu beachten, d. h., das Ereignis Brand muss bereits im
Entwurfsstadium als Lastfall berücksichtigt werden. Entspre-
chend ihrer Wirkung in bezug auf die Brandsicherheit eines
Gebäudes unterscheidet man zwischen potentiellen Gefahren
und Schutzmassnahmen. Die vorzunehmenden Schutzmass-
nahmen sind wiederum abhängig vom Brandrisiko und den
Vorgaben in bezug auf die angestrebten Schutzziele.

Um ein bestimmtes Sicherheitsniveau im Brandschutz zu errei-
chen, stellt der Gesetzgeber dem Planer in Form von Richt-
linien und Bestimmungen Instrumentarien zur Seite, die dazu
dienen, die grundlegenden Schutzziele im Brandschutz 

• den Schutz von Leben und Gesundheit von Personen im
betroffenen Gebäude und in dessen Umgebung (Personen-
schutz) und 

• den Schutz von Eigentum und die Begrenzung finanzieller
Schäden im betroffenen Gebäude und in dessen Umgebung
(Sachwertschutz)

zu erreichen. In der Bundesrepublik Deutschland und in Öster-
reich sind in jüngster Zeit in der Entwicklung der baurecht-
lichen Bestimmungen gravierende Änderungen in den Brand-
schutznormen und Baugesetzen erkennbar, die z. B. Abminde-
rungen bezüglich der Brennbarkeit von Baustoffen und des
Brandwiderstands bei den Bauteilen im Wohngeschossbau zur
Folge haben. In diesem Zusammenhang wurde in Deutschland
der Entwurf einer technischen Richtlinie über brandschutztech-
nische Anforderungen an Bauteile von Gebäuden der Gebäu-
deklasse 4 in Holzbauweise vorgelegt, welche die Einhaltung
des bisherigen Brandsicherheitsniveaus bis 13 m Geschoss-
höhe sicherstellen soll. Im Folgenden wird diese Entwicklung
anhand neuester Forschungsergebnisse der TU Wien, welche im

Rahmen mehrerer Forschungsprojekte in den zurückliegenden
Jahren gewonnen wurden, im Detail dargelegt. Insbesondere
wurden vergleichende Risikobetrachtungen an mehrgeschossi-
gen Wohngebäuden (mehr als zwei Geschosse) in Holzbau-
und Massivbauweise durchgeführt.

2 Brandlasten in Wohngebäuden
Das Brandgeschehen in einer Wohnung entwickelt sich umso
kritischer, je grösser der Anteil an brennbarem Inventar sowie an
brennbaren und ungeschützten Bauteilen im und am Gebäude
ist. Die Abb. 1 stellt die grundsätzliche Gliederung der Gesamt-
brandlast in einem Gebäude dar (nach [7] und [13)]. Danach
setzt sich die Gesamtbrandlast aus den mobilen und den kon-
struktiven Brandlasten zusammen. Der Gebäudeinhalt stellt
dabei die mobile Brandlast mit allen im Gebäude vorhandenen
Einrichtungsgegenständen, den nutzungsspezifischen Ausstat-
tungen und dem Mobiliar dar. Die mobile Brandlast beschreibt
dabei im Wohnbau eine nur sehr schwer zu bestimmende
Grösse, die nicht allgemeingültig festgelegt werden kann, weil
sie auch abhängig ist von den persönlichen Verhältnissen und
Lebensgewohnheiten, zeitlichen Modeerscheinungen, dem so-
zialen Umfeld sowie weiteren sozioökonomischen Faktoren.

Die konstruktive, immobile Brandlast hingegen setzt sich aus
der bauweisenspezifischen und den konstruktionsneutralen
Brandlasten zusammen, Grössen die für unterschiedliche Bau-
weisen eindeutig festgelegt und bestimmt werden können. Die
bauweisenspezifische Brandlast ist abhängig von der Trag- und
Ausbaukonstruktion und den dabei verwendeten Materialien.
Die konstruktionsneutralen Brandlasten beziehen sich hinge-
gen auf Einbauten im Gebäude, die sowohl bei Massiv- als
auch bei Holzbauten Verwendung finden, wie z. B. Fenster,
Türen, Installationen, sonstige Gebäudetechniken usw.

Die Abb. 2 zeigt, dass sich die Brandlasten in einem mehr-
geschossigen Wohnbau mit einer durchschnittlichen Wohn-
nutzfläche von ca. 800 m2 bei den vier angegebenen Konstruk-
tionsarten insgesamt bis zu einem Faktor vier unterscheiden;
d. h., in einem Holzwohnbau sind die zwei- bis vierfachen
Mengen an brennbaren Stoffen vorhanden wie in einem Mas-
sivwohnbau [1]. Dementsprechend ist naturgemäss mit einem
deutlich höheren Brandrisiko zu rechnen, wie in [7] eindeutig

Brandschutztechnische Analyse von Massiv- und Holzbauweisen
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gezeigt ist und auch aufgrund einer über zehn Jahre geführten
Brandstatistik von Wohngebäuden [28] eindeutig belegt
wurde. Darauf wird später noch eingegangen.

Der Vergleich der bauweisenspezifischen Brandlasten für
unterschiedliche Holzbauweisen mit dem Massivbau in der
Abb. 2 zeigt weiterhin, dass der Holzrippenbau im Vergleich
zum Massivbau etwa die 9,5fache Menge an konstruktiven
Brandlasten aufweist. Der Skelettbau erreicht bereits die 21fache
Menge an konstruktiven, brennbaren Bestandteilen und die
Brettstapelkonstruktion die 31,5fache Menge an konstruktiven
Brandlasten gegenüber dem Massivbau. Diese Gegenüberstel-
lung zeigt deutlich, dass die konstruktiven Brandlasten bei
Holzkonstruktionen in einem massgeblichen Verhältnis zu den
Gesamtbrandlasten stehen und deshalb naturgemäss im
Brandfall durch die dem Baustoff Holz immanente Eigenschaft
der Brennbarkeit wesentlichen Einfluss auf die Brandentste-
hung und -entwicklung nehmen (vgl. [1]).

Bauteilkonstruktionen, die brennbare Baustoffe z. B. in Form
von Vollholz, Holzwerkstoffen oder organischen Dämmstoffen
enthalten, weisen nach [1] und [7] grundsätzlich folgende zu-
sätzliche oder erschwerende Gefahrenpotentiale gegenüber
nichtbrennbaren Massivbauten auf:
1. Zusätzlicher Eintrag von Brandlasten
2. Erhöhung der Rauchgasentwicklung und Pyrolyseprodukte

3. Zusätzliche Bildung und Ausbreitung von Kohlenmonoxid
4. Brandentstehung innerhalb der Konstruktion
5. Brandeinleitung und Weiterleitung in Konstruktionshohlräumen
6. Gefahr von Nachentzündungen und Bildung von Glutnestern
7. Erhöhung der Flash-over-Gefahr

Am bedenklichsten für das Brandgeschehen ist in dieser Auf-
listung der zusätzliche Eintrag von konstruktiven Brandlasten
zu bewerten, da brennbare Baustoffe, wenn sie dem Feuer
zugänglich sind, sich im Brandfall vergleichsweise schnell
thermisch zersetzen und zusätzliche Energie sowie toxische
Brandgase freisetzen.

Die Abb. 3 zeigt qualitativ die zu erwartenden Temperaturent-
wicklungen bei einem Brand in einem Massivbau und in einem
Holzbau. Es zeigt sich, dass bei Wohngebäuden aus nicht-
brennbaren Baustoffen (z. B. Mauerwerks- oder Stahlbeton-
bau) der Brand nach dem Verzehren der mobilen und konstruk-
tionsneutralen Brandlasten im Brandfall schnell erlischt. Bei
der Holzbauweise hingegen beteiligen sich zusätzlich zu den
mobilen Brandlasten die dem Feuer mittelbar oder unmittelbar
zugänglichen Trag- und Bekleidungskonstruktionen am Brand-
geschehen. Es ist damit zu rechnen, dass während eines
Brandes die durch nichtbrennbare Bekleidungen bis zu einem
gewissen Zeitpunkt geschützten immobilen Brandlasten (z. B.
Wandständer, Holzbalken in Deckenkonstruktionen usw.) sich

Abb. 1:
Zusammensetzung der
Brandlastanteile in einem
Gebäude nach [7] 
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Abb. 2:
Gegenüberstellung der
konstruktiven und mobilen
Brandlasten für unter-
schiedliche Bauweisen in
einem 4-geschossigen
Wohnbau mit ca. 800 m2

Wohnnutzfläche nach [1]
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zeitlich verzögert ebenfalls am Brandgeschehen beteiligen;
d. h., Holzkonstruktionen weisen prinzipiell im Brandfall einen
höheren Energieeintrag, eine grössere Temperatur- und Brand-
gasentwicklung und in weiterer Folge eine grösseren Zerstö-
rungsgrad am Gebäude auf als Massivbauten.

Im Hinblick auf die Brandgasentwicklung ist anzumerken, dass
über Zweidrittel der vorher genannten Brandopfer an Rauch-
gasen, vor allem an Kohlenmonoxid (CO), sterben. Die nachste-

henden Abb. 4 und 5 zeigen die gemessene Entwicklung von CO
im Zuge von Brandversuchen auf [11]. Untersucht wurden
Brände in einer Brandkammer und die Entwicklung der CO-Kon-
zentrationen in bestimmten Entfernungen vom Kammeraustritt.
Die Brandkammer war entweder mit brennbaren oder mit nicht-
brennbaren Baustoffen ausgekleidet. Die Abb. 4 zeigt die CO-
Konzentrationen für einen Versuch ohne Holzverkleidung in der
Kammer. Die Abb. 5 zeigt den gleichen Versuch in einer mit Holz
ausgekleideten Kammer. Man erkennt unmittelbar, dass die CO-
Konzentrationen im zweiten Fall teilweise um mehr als das Drei-
fache zunehmen, d. h., das Brandrisiko steigt auch ausserhalb
des Brandraumes erheblich an. Anzumerken wäre hier, dass
bereits Einwirkungen von CO-Konzentrationen oberhalb von 
0,8 Volumenprozent in der Atemluft zum sofortigen Tod führen.

Im Rahmen eines zweijährigen Forschungsprojektes hat sich
das Institut für Baustofflehre, Bauphysik und Brandschutz der
TU Wien mit Fragen der Sicherheit und des Verhaltens von
mehrgeschossigen Wohngebäuden im Falle von Bränden be-
schäftigt. Dabei hat sich neben der detaillierten Untersuchung
des Brandlasteinflusses ergeben, dass die derzeit übliche
Brandschutzberechnung einzelner Bauteile im Hinblick auf das
Verhalten der Gesamtkonstruktion je nach Bauart zu Risiken
führen kann, welche vor allem im Wohngeschossbau zu beach-
ten sind, wenn überwiegend brennbare Baustoffe zur Anwen-
dung kommen [13].

Abb. 3:
Einfluss der bauweisenspezifischen Brandlasten auf das
Brandszenarium
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Die konstruktive Untersuchung eines Bauwerks bzw. die
Bewertung der Gesamtkonstruktion unter Brandeinwirkung
erfordert einerseits die Betrachtung einzelner Bauteile im
Hinblick auf die verwendeten Baustoffe und ihre Herstellung
sowie der Bauteilfunktion und andererseits die Beurteilung 
des Zusammenwirkens sämtlicher Konstruktionselemente als
Ganzes. Es ist vollkommen klar, dass der Brandwiderstand ein-
zelner tragender Bauteile, z. B. von Stützen, den Brandwider-
stand der Gesamtkonstruktion ausschlaggebend beeinflussen
kann. Für den mehrgeschossigen Wohnbau ist der Einbau von
tragenden Einzelstützen allerdings nicht relevant. Hier über-
wiegt das Zusammenwirken der einzelnen Bauteile unter
Berücksichtigung des Verhaltens von Unterstützungen, An-
schlüssen und Verbindungen, wobei im Holzbau zusätzlich die
Wirksamkeit von Aussteifungen zur Vermeidung eines Stabili-
tätsversagens zu beachten ist. Die Standsicherheit eines

Gebäudes unter den üblichen Gebrauchslasten ist im Falle zu-
sätzlicher Brandeinwirkungen insoweit sehr schwierig zu beur-
teilen. Die Frage, ob die normgerechte brandschutztechnische
Bemessung von Einzelbauteilen zur Erzielung eines adäquaten
Brandverhaltens der Gesamtkonstruktion führt, wird im
Folgenden für die Massiv- und die Holzbauweise anhand ein-
zelner Bauelemente und deren Zusammenwirken untersucht.
Im Detail werden folgende Bauelemente und Konstruktionen
des Wohngeschossbaus untersucht und bewertet:

• Wandbauteile
• Deckenbauteile
• Verbindungen, Anschlüsse und Fugen
• Fassaden
• Öffnungen

Abb. 4:
Messung der CO-Entwick-
lung ausserhalb des Brand-
raumes nach [11]

Abb. 5:
Messung der CO-Entwick-
lung ausserhalb des Brand-
raumes nach [11]

ohne Holzverkleidung

mit Holzverkleidung
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Abb. 6:
Ausführungsbeispiel einer tragenden Wand aus Mauerziegel

Abb. 7:
Ausführungsbeispiel einer tragenden Wand aus Mantelbeton

Abb. 8:
Ausführungsbeispiel einer tragenden zweischaligen
Wand aus Mauerwerk

3 Beurteilung unterschiedlicher Bauarten 
und Bauelemente
3.1 Wandbauteile in Massivbauweise
Massive tragende Wände müssen bereits aus statischen Grün-
den derart bemessen sein, dass die Konstruktion in jedem Fall
mindestens der Klassifikation F 90 (zukünftig REI 90 nach [27])
entspricht. Mauerwerks- oder Stahlbetonkonstruktionen besit-
zen somit im Gegensatz zu den Konstruktionsweisen aus Holz
im Wohnbau üblicherweise «stille» Reserven hinsichtlich ihrer
Feuerwiderstandsdauer, welche dazu beigetragen haben, dass
die Brandsicherheit im Wohngeschossbau bei uns als ver-
gleichsweise hoch eingestuft wurde. Man könnte auch umge-
kehrt sagen, die übliche Massivbaukonstruktion im Wohnbau
ist hinsichtlich des Brandschutzes überbemessen.

In den nachstehenden Abb. 6, 7 und 8 sind einige Beispiele für
tragende Wände in ein- und zweischaliger Ausführung darge-
stellt. In Abhängigkeit vom Baumaterial und der Wandstärke
wird bereits bei typischen Wohnbaukonstruktionen eine Ein-
reihung in die Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-4 mit
einer F180-(REI180-)Klassifikation erzielt, obwohl die bau-
rechtlichen Anforderungen typischerweise die Klasse F90 bzw.
F60 (neue Musterbauordnung BRD, MBO 2002) nicht über-
schreiten. Für das einschalige Mauerwerk in Abb. 6 ist hierfür
eine vollfugig versetzte Mauerziegelwand mit einer Mindest-
dicke von 24 cm und beidseitigem Verputz mit einer Putzdicke
von mindestens 1,5 cm erforderlich. Eine einschalige tragende
Wand aus Mantelbetonsteinen erreicht dieselbe brandschutz-
technische Klassifikation mit einer Mindestkerndicke von 
20 cm und beidseitigem Verputz (siehe Abb. 7).

Das Ausführungsbeispiel einer zweischaligen tragenden Wand
aus Mauerwerk erlangt bereits durch die tragende Innenschale
aus Mauerziegel mit einer Mindestdicke von 24 cm und innen-
seitigem 1,5 cm dickem Verputz die F180-(REI180-)Klassifika-
tion (siehe Abb. 8).

Es zeigt sich somit eindeutig, dass massive Wände bereits auf-
grund ihrer statischen Ausbildung und den daraus resultieren-
den Querschnitten, eine grosse Masse, Wärmespeicherfähigkeit
und Feuerwiderstandsdauer besitzen. Im mehrgeschossigen
Wohnbau in Massivbauweise ist davon auszugehen, dass die
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massiven Wände während eines Raumbrandes nur einseitig
beflammt werden, da es sich in der Regel um die Aussenwände
des Gebäudes oder Querschnitte zwischen den Wohneinheiten
handelt.

Die Konstruktionen haben im allgemeinen enorme Reserven
hinsichtlich ihres Feuerwiderstandes, welche in der Vergangen-
heit aufgrund der bauaufsichtlichen Anforderung F90 (still-
schweigend) in Anspruch genommen wurden, sodass sich im
Wohnbau quasi automatisch ein hohes Brandsicherheitsniveau
ergab. Die einseitige Brandbelastung von tragenden Wänden
kann zu den in der Abb. 9 dargestellten Spannungen im
Mauerwerk sowie zu Exzentrizitäten infolge von Materialzer-
störungen führen. Obwohl sich massive Bauteile im Brandfall
nur langsam erwärmen, können sich an der Oberfläche der
feuerzugewandten Seite der Wand in Abhängigkeit von der
Branddauer Risse bilden und schalenförmige Abplatzungen bis
zu 2 cm entstehen. Im Hinblick auf das Tragverhalten verhin-
dert der Putzmörtel zunächst das Abplatzen, d. h., die Dicke
der beschädigten Mauerwerksschale, die maximal 2 cm be-
trägt, kann durch den Innenputz verringert werden.

Ein- und zweischalige Wände in Massivbauweise können in
der Realität, d. h. unter Berücksichtigung der Brandwirkungen
infolge der im Wohnbau tatsächlich vorhandenen Brandlasten,
grundsätzlich nahezu beliebig lange dem Feuer Widerstand lei-
sten. Der Einfluss der Dämmstoffe im Brandfall kann dabei
prinzipiell vernachlässigt werden, da die Dämmmaterialen

durch den Verputz, die Mauerwerkssteine bzw. den Stahlbeton
hinreichend vor der Brandeinwirkung geschützt sind und bei
einem Raumbrand in einem massiven Wohngebäude üblicher-
weise keinen nennenswerten Beitrag zur Brandlast leisten. So-
mit ist eine unmittelbare Beteiligung der Dämmschichten an
einer Brandübertragung mit grosser Wahrscheinlichkeit auszu-
schliessen. Es sind auch keine Schadensfälle bekannt, bei denen
der Dämmstoff zwischen nichtbrennbaren Wetterschutz- und
Tragschichten zur Brandweiterleitung beigetragen hätte [23].

3.2 Wandbauteile in Holzbauweise
Ein Wandbauteil in Holzbauweise muss zahlreiche Anforderun-
gen erfüllen, um die Entzündung der brennbaren Tragkonstruk-
tion zu verhindern. Eines der wesentlichen Kriterien im mehr-
geschossigen Wohnbau in Holzbauweise ist eine «brand-
schutztechnisch wirksame» raumseitige Beplankung des
Wandbauteils. Sie muss derart ausgeführt werden, dass die
Entzündung der brennbaren Tragkonstruktion sowohl während
der Brandbelastung als auch in der Abkühlphase wirkungsvoll
verhindert wird. Gravierende Beschädigungen, z. B. in Form
von klaffenden, durchgehenden Rissen bzw. ein Abfallen oder
Ablösen der Beplankung, sind unter Brandbeanspruchung
praktisch nicht zu vermeiden.

Eine wirksame Brandschutzbekleidung muss, wenn sie in bau-
rechtlichen Vorschriften einen festen Platz erhalten soll, brand-
schutztechnisch genau beurteilt werden. Die Festlegung des
Zeitraumes bis zum Versagen der Beplankungen unter Brand-
beanspruchung erfolgte deshalb erstmalig im Entwurf der
deutschen «Muster-Richtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen von Gebäuden der Gebäudeklasse 4 in Holz-
bauweise» [19], für eine Prüfung nach DIN 14135 (F60) mit
mindestens 60 Minuten. Die determinierten Leistungskriterien
sind dabei die Verhinderung der Entzündung bzw. Verkohlung
des Holztragsystems unterhalb der Brandschutzbekleidung
bei 300 °C. Das Versagenskriterium ist in der Regel der Verlust
des Raumabschlusses («E»-Kriterium) durch Versagen der
Kapselung.

In den nachfolgenden Abb. 10 und 11 sind unterschiedliche
Lösungsvarianten eines Wandanschlusses gegenübergestellt.
Die Abb. 10 zeigt ein Anschlussbeispiel für eine Trennwand an

Abb. 9:
Spannungsverteilung im Wandquerschnitt 
unter Brandbelastung
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eine Aussenwand gemäss den Standardlösungen der PRO-
HOLZ-Österreich [24]. Die innenseitige Brandschutzbekleidung
der Aussenwand wird darin mit einer Lage Gipsfaserplatte in
10 mm Dicke als ausreichend angegeben. Eine einlagige Gips-
kartonbeplankung hat sich jedoch aus der Sicht des Brand-
schutzes generell als ungenügend herausgestellt, d. h., eine
derartige Verkleidung kann die Holzkonstruktion nicht über ei-
nen längeren Zeitraum vor der Brandeinwirkung schützen. Des
weiteren wird im vorliegenden Ausführungsbeispiel durch den
fehlenden Versatz der Brandschutzbekleidungen im Eckebe-
reich eine vorzeitige Entzündung der Tragkonstruktion im
Brandfall begünstigt.

Demgegenüber stellt die Abb. 11 eine Lösungsvariante gemäss
den Anforderungen der in Deutschland entwickelten Muster-
Holzbaurichtlinie [19] dar. Für die Brandschutzbekleidung
dürfen hierbei nur nichtbrennbare Verkleidungsmaterialien ver-
wendet werden. Die Herstellung der Verkleidung der tragen-
den Konstruktion muss mindestens aus zwei Plattenlagen mit
annähernd gleichem Temperatur- und Verformungsverhalten
erfolgen, wobei die Fugen bei allen Wand- und Decken-
anschlüssen versetzt angeordnet sein müssen. Des weiteren
werden die Holzsteher der beiden Wandelemente im Stossbe-

reich miteinander verschraubt. Die Konstruktion hat zwar den
Nachteil, dass bei Wohngebäuden in Holzkonstruktion das
Holz optisch verschwindet, sie hat jedoch den Vorteil einer ver-
gleichsweise brandsicheren Bauweise. In Österreich ist man

Abb. 10:
Lösungsvariante eines 
Anschlusses Aussenwand-
Trennwand nach PROHOLZ-
Österreich [24]

Abb. 11:
Lösungsvariante eines Anschlusses tragender, raum-
abschliessender Wände nach Muster-Holzbaurichtlinie [19]
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derzeit noch weit entfernt von der Realisierung derartiger Kon-
struktionen, d. h., es gibt keine Holzbaurichtlinie für den
Brandschutz.

Auch bei einer zweilagigen Beplankung ist der Brandschutz
des Holztragsystems nur unter der Einhaltung aller in weiterer
Folge angeführten Kriterien gegeben. Wie sich bei Versuchen
gezeigt hat [18], reicht z. B. eine zweilagige Gipskartonver-
kleidung mit je 15 mm Stärke möglicherweise nicht aus, um
das Tragwerk wirksam vor einer Brandbelastung zu schützen.
Selbst wenn die Gipskartonbeplankung unter Brandeinwirkung
intakt bleibt bzw. nicht abfällt, kann es bei unzureichender
Ausbildung der Plattenstösse zu einer thermischen Zersetzung
der darunterliegenden Holzkonstruktion kommen.

Im Zuge einer Forschungsarbeit wurden Versuche zum Zünd-
verhalten von Holzkonstruktionen am Institut für Baustoff-
lehre, Bauphysik und Brandschutz der TU Wien durchgeführt
[38]. Ausgangspunkt der Überlegungen waren Brandfälle aus
der Praxis, bei denen Holzkonstruktionen durch einen Glimm-
brand zerstört wurden. Diese Brände ereigneten sich, ohne
dass die Wärmequelle die gemeinhin als zum Anzünden von
Holz genannten Zündtemperaturen erreicht hatte und obwohl
die vorgeschriebenen Brandschutzverkleidungen in direkter
Umgebung der Wärmequellen vorgesehen waren. Dieses Phä-
nomen wird in der Literatur als Holzselbstentzündung bezeich-
net. Dabei kann Holz unter bestimmten Bedingungen und bei
einer Umgebungstemperatur, die weit unter der Zündtempe-
ratur von Holz liegt, zünden und verglimmen. Ziel der darauf
folgenden Untersuchungen war es, die Bedingungen unter de-
nen dieses Phänomen auftreten kann, festzustellen und einen
Temperaturbereich für diese Entwicklung einzugrenzen. Zu

diesem Zweck wurden Holzproben in einem Ofen über einen
längeren Zeitraum von allen Seiten verschiedenen isothermen
Temperaturen ausgesetzt. Ziel war es, durch Untersuchung des
Temperaturanstiegs im Inneren der Proben den Beginn einer
exothermen Reaktion zu beweisen und den Ablauf eines
Glimmvorganges zu definieren.

Als Probekörper dienten Fichtenholzwürfel in der Grösse 4 x 4
x 4 cm. Die Proben waren vor den Versuchen mindestens 6 Mo-
nate bei Raumtemperatur gelagert worden. Die Temperatur-
erfassung erfolgte mittels NiCr-Ni-Thermoelementen an ver-
schiedenen Stellen in und am Probekörper. Ein weiteres
Thermoelement im Luftraum des Ofens diente der Regelung
der Versuchtemperatur. Die Versuchstemperaturen wurden
über definierte Zeiträume beibehalten, und die Aufzeichnung
aller Temperaturen erfolgte mittels eines Datenloggers alle 
30 Sekunden. Die Abb. 12 zeigt den Versuchsaufbau mit dem
allseitig in 2,5 cm Steinwolle eingepackten Versuchswürfel.

Die nachfolgende Abb. 13 zeigt die beim Versuch gemessenen
Temperaturen im Kammerofen und die Temperaturen innerhalb
sowie an der Oberfläche der Holzprobe. Im vorliegenden Bei-
spiel wurde die maximale Ofentemperatur für den Glimm-
brandversuch mit 250° C festgelegt. Hinsichtlich des Tempera-
turanstiegs erfolgt die Erwärmung der Probe in parallelem Ver-
lauf zum Anstieg der Ofentemperatur. Aufgrund der Dämmung
des Fichtenwürfels (2,5 cm Steinwolle) wird die Versuchstem-
peratur von 250° C in der Probe selbst erst eine Stunde später
als im Ofen erreicht. Wie auf der Abb. 13 erkennbar ist, nähern
sich die Holztemperaturen nicht den Ofentemperaturen an,
sondern steigen deutlich über diese hinaus, d. h., etwa ab der
160. Minute des Brandversuches sind exotherme Vorgänge zu

Abb. 12:
Versuchsaufbau für 
Glimmbrandversuche mit 
in Steinwolle eingepackten
Probekörpern


